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Im Rahmen der Ein-

kommensrunde 2009

wurde auch festge-

legt, Vereinbarungen

zu einem JobTicket

zu regeln. Erreicht

werden konnte eine

übertarifliche Rege-

lung, die Beschäftig-

te, die das DB Job-

Ticket auf Grund ein-

getretener Verluste

von DB-Verkehrsleis -

tungen, auf den je-

weiligen Streckenre-

lationen nicht mehr

oder nicht mehr voll-

ständig nutzen kön-

nen, deutlich entlas -

tet. Sie bekommen

rückwirkend ab Fe-

bruar 2009 ihre per-

sönlichen Aufwen-

dungen erstattet. 

G
eplant war, die bisheri-
gen aus den bekannten
Gründen teilweise un-
zureichenden Rege-
lungen des Job-

TicketTV durch eine entspre-
chend gestaltete Konzernbe-
triebsvereinbarung (KBV) ab-
zulösen und fest innerhalb des
Bahnkonzerns zu verankern.
Diese KBV kam leider nicht zu-
stande. 

Weitreichende Entlastung

Dennoch ist es nach monate-
langen schwierigen Verhand-

lungen gelungen, eine akzepta-
ble – allerdings befristete –
Übergangsregelung zum Job-
Ticket zu erreichen.

Damit konnte die TG und die sie
tragenden Gewerkschaften
Transnet und Verkehrsgewerk-
schaft GDBA eine weitreichen-
de Entlastung für all diejenigen
Kolleginnen und Kollegen um-
setzen, die das DB JobTicket auf
Grund der eingetretenen Verlus -
te von DB-Verkehrsleistungen,
auf den jeweiligen Streckenre-
lationen nicht mehr oder nicht
mehr vollständig nutzen kön-
nen.

Übertarifliche Leistung

Die jetzt vereinbarte Regelung
sieht neben dem KonzernJob-
TicketTV, in dem die Nutzung
DB-eigener Verkehrsunterneh-
men für den Weg zwischen
Wohn- zum Arbeitsort geregelt
ist, eine übertarifliche Ge-
währung von Leistungen vor. Sie
gilt rückwirkend ab dem 1. Fe-
bruar 2009 und ist zunächst bis
zum 31. Juli 2010 befristet. 

Danach wird über die weitere
Ausgestaltung erneut verhan-
delt. Eine Erstattung wird bei
Vorlage von Belegen durch den
Arbeitgeber vorgenommen.
Voraussetzung ist, dass der Ar-
beitnehmer sowohl die Bedin-
gungen erfüllt als auch unter
den Geltungsbereich fällt.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Erstattung ha-
ben alle Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Aus-
zubildende, die unter den Gel-
tungsbereich des KonzernJob-
TicketTV fallen.

Die übertarifliche Regelung fin-
det auf zugewiesene Beamtin-
nen und Beamte Anwendung.

D
ie Vereinbarung zum
JobTicket wirft sicher-
lich so manche Frage
auf. Alle wesentli-
chen Eckpunkte der

Neuregegelung werden nach-
folgend beantwortet. Sollten
darüber hinaus Punkte un-
berücksichtigt geblieben sein,
bitte einfach an die Tarifge-
meinschaft wenden: 

� Unter welchen 
Vorraussetzungen 
werden Kosten erstattet?
Zunächst müssen drei allge-
meine Vorraussetzungen erfüllt
sein:

1. Der Beschäftigte (ein -
schließlich zugewiesene
Beamte und Auszubilden-
de) muss in einer Firma
tätig sein, die unter den
Geltungsbereich des Kon-
zernJob-TicketTV fällt.

2. Der Beschäftigte (ein -
schließlich zugewiesene
Beamte und Auszubilden-
de) muss das Administrati-
onsentgelt für das laufende
Fahrvergünstigungsjahr
entrichtet haben.

3. Der Beschäftigte (ein -
schließlich zugewiesene
Beamte und Auszubilden-
de) erfüllt die Bedingungen
für die Erstattung der Fahr-
karte bei Streckenverlust.

� Was sind das 
für Bedingungen?

1. Der Beschäftigte hat vor
dem 1. Februar 2009 ein
Zeitticket eines Wettbe-
werbers (EVU) erworben,
weil er infolge des Verlusts
von Verkehrsleistungen

nicht mehr im bisherigen
Umfang DB-eigene Job-
Tickets für Fahrten von und
zur Arbeit nutzen konnte
und er hat zum Zeitpunkt
des Verlusts der Verkehrs-
leistung das DB JobTicket
in Anspruch genommen. 

oder

2. Der Beschäftigte erwirbt
erstmals nach dem 31. Ja-
nuar 2009 ein Zeitticket ei-
nes Wettbewerbers (EVU),
weil er infolge des eintre-
tenden Verlustes von Ver-
kehrsleistungen nicht mehr
im bisherigen Umfang DB-
eigene JobTickets für Fahr-
ten von und zur Arbeit nut-
zen kann und er hat am 31.
Januar 2009 ein DB Job-
Ticket in Anspruch genom-
men.

oder

3. Der Beschäftigte hat
nach dem 31. Januar 2009
rationalisierungsbedingt
eine Tätigkeit an einem Ort
aufgenommen, an dem er
wegen des Verlustes von
Verkehrsleistungen die
DB-eigenen JobTickets für
Fahrten von und zur Arbeit
nicht mehr im bisherigen
Umfang nutzen kann und
infolgedessen Tickets eines
Wettbewerbers (EVU) er-
worben und er hat am 31.
Januar 2009 ein DB Job-
Ticket in Anspruch genom-
men.

� Was muss ich tun,
um eine Erstattung
zu bekommen?
Die Originalfahrkarte mit dem
Erstattungsantrag an das Ser -
vice-Center Personal, Fahrver-
günstigungen Konzern, Caroli-

JobTicket: Übertarifliche
Erstattung der Fahrkart
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ne-Michaelis-Str. 5-11, 10115
Berlin senden.

� Welche Fahrkarten 
bekomme ich erstattet?
Grundsätzlich werden nur Zeit-
karten ab dem 1. Februar 2009,
das heißt Wochen-, Monats-
oder Jahreskarten erstattet. Ab 
1. September 2009 nur noch
die günstigste Variante.

� Ich habe mir vor dem 
1. Februar 2009 schon 
eine Jahreskarte gekauft,
was ist mit der?
Diese wird ab dem 1. Februar
2009 anteilig mit 1/12 pro Mo-
nat erstattet.

� Ich habe eine persön-
liche Netzcard, bekomme
ich trotzdem eine 
Erstattung?
Ja, wenn die Netzcard vor dem
Streckenverlust als JobTicket ge-
nutzt und auch die entsprechen-
de Erklärung abgegeben wurde.

� Wann erstattet der
Arbeitgeber die Kosten?
Nach Einreichung des Antrages
und entsprechender Bearbei-
tungszeit sollen erstmalig mit
dem Oktobergehalt 2009 Er-
stattungen erfolgen.

� Muss ich das Geld 
vorlegen?
Ja, denn aus steuerlichen Grün-
den braucht der Arbeitgeber die
Originalfahrkarte. Die kann man
zur Erstattung ja erst einreichen,
wenn sie abgelaufen ist.

� Was ist mit 
den Steuern?
Hier gelten die Regelungen des
KonzernJob-TicketTV. Man hat

die Wahl zwischen pauschaler
Versteuerung durch den Arbeit-
geber oder individueller Ver-
steuerung. Bei der Versteue-
rung durch den Arbeitgeber
werden 15 Prozent Steuern fäl-
lig. Von diesen hat der Arbeit-
nehmer 25 Prozent zu tragen
und der Arbeitgeber trägt 75
Prozent. Es fallen keine Sozial-
versicherungsbeiträge an. 

Bei der individuellen Versteue-
rung wird der Betrag als geld-
werter Vorteil, mit individuel-
len Steuersätzen und Sozial-
versicherungsbeiträgen abge-
rechnet. Dies ist nur in Aus-
nahmefällen günstiger.

Bei Beamten erfolgt die Ver-
steuerung grundsätzlich mit der
nächstfolgenden Besoldung
durch das BEV.

� Ich bin bisher nicht mit
dem ÖPNV gefahren, kann
ich nun die Erstattung 
beantragen?
Nein, hier handelt es sich um
eine Besitzstandsicherungsre-
gelung. Man muss vor dem
Wegfall der Verkehrsleistung
im Besitz eines DB JobTickets
gewesen sein.

� Bei mir fährt sowohl
DB Regio wie auch die 
private Konkurrenz. 
Kann ich mir zusätzlich ein
JobTicket der Konkurrenz
erstatten lassen?
Nein, Vorraussetzung ist der
Wegfall der Verkehrsleistung.
Wenn auf der gleichen Strecke
die DB AG noch Leistungen er-
bringt, so sind diese zu nutzen.

� Ich bin erst nach dem
Streckenverlust ein-
gestellt worden, bekomme
ich nun auch eine 
Erstattung?
Nein, hier handelt es sich um
eine Besitzstandsicherungsre-
gelung. Man muss vor dem
Wegfall der Verkehrsleistung
im Besitz eines DB JobTickets
gewesen sein.

� Bei mir ist noch nie 
die DB AG gefahren, kann
ich nun mein JobTicket 
erstattet bekommen?
Nein, hier handelt es sich um
eine Besitzstandsicherungsre-
gelung. Man muss vor dem
Wegfall der Verkehrsleistung
im Besitz eines DB JobTickets
gewesen sein.

� Ich bin versetzt 
worden und hatte für 
diese Strecke noch nie ein
DB JobTicket, bekomme ich
eine Erstattung?
Ja, wenn vor der Versetzung ein
DB JobTicket genutzt wurde,
dass nun wegen der Versetzung
nicht mehr genutzt werden
kann.

� Ich bin bis zum
Streckenverlust mit dem
JobTicket gefahren. 
Danach habe ich kein Job-
Ticket in Anspruch genom-
men, kann ich jetzt wieder
ein JobTicket kaufen und
bekomme es erstattet?
Ja, wenn ein DB JobTicket bis
unmittelbar vor dem Strecken-
verlust genutzt wurde.

Regelung erreicht
e bei Streckenverlusten


